
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Protschka,
Wilhelm von Gottberg, Peter Felser, weiterer Abgeordneter und
der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/13974 –

Förderprojekt „500 LandInitiativen“

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) hat zum Ziel, die Zu-
kunftsfähigkeit ländlicher Regionen zu erreichen. Mit diesem Bundespro-
gramm sollen Ideen gefunden werden, auch in Zukunft auf dem Land gut le-
ben und arbeiten zu können.

Ein Teilprogramm des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung ist das Pro-
gramm „500 LandInitiativen“ www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/
_texte/500-LandInitiaitven.html). Am 31. Mai 2017 endete die Antragsfrist für 
dieses einmalige Förderprogramm. Die Ergebnisse dieses Teilprogramms kön-
nen für weitere Impulse zur Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes eine 
Grundlage bilden.

In der Internetpräsentation des Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) zum Programm „500 LandInitiativen“ wird die „Solidari-
tät in einer Dorfgemeinschaft“ als Grundlage für eine gute Bedingung für In-
tegration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive argumentativ eingesetzt. Ei-
ne stichpunktartige Probe der „detaillierte[n] Auswertung der geförderten Pro-
jekte“ auf derselben Internetpräsenz ergab, dass viele geförderte Projekte kei-
nen Bezug zum ländlichen Raum hatten (Quelle: www.bmel.de/DE/Laendli
che-Raeume/BULE/_texte/500-LandInitiaitven.html).

 1. Welche Förderziele lagen dem Förderprojekt „500 LandInitiativen“ zu-
grunde, und wie wurden diese definiert?

Ziel der Förderung war es, ehrenamtliche Initiativen in ihrer Arbeit für die 
Flüchtlingsintegration in ländlichen Regionen finanziell zu unterstützen, um 
auf diese Weise ehrenamtliche Arbeit für eine bessere Integration dort bereits 
lebender Geflüchteter zu erleichtern – angepasst an die von lokaler Ebene mit-
geteilten konkreten Bedarfe. Kommunen waren von der Bewerbung um Förder-
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mittel ausgeschlossen, so dass die Bemühungen von bürgerschaftlichen Initiati-
ven und Vereinen in den Mittelpunkt gerückt wurden.

 2. In welcher Höhe wurden Finanzmittel für das Förderprojekt „500 Land-
Initiativen“ geplant und in Summe der Bescheide an die Träger ausge-
reicht?

Insgesamt waren 5 Mio. Euro für das Programm „500 LandInitiativen“ einge-
plant. Für jedes Einzelprojekt war die Zuwendung auf maximal 10.000 Euro 
gedeckelt. Insgesamt belief sich die Bundeszuwendung für alle Einzelprojekte 
auf rund 4,7 Mio. Euro.

 3. Leisteten die Bundesländer eine Kofinanzierung zum Programm „500 
LandInitiativen“?

Wenn ja, in welcher Höhe und welchem Jahr pro Bundesland?

Die Bundesländer leisteten keine Kofinanzierung zum Programm „500 Land-
Initiativen“ im Rahmen einer etwaigen Zusammenarbeit mit dem Bund. Bei ei-
ner einstelligen Anzahl von Vorhaben wurden ergänzend zu den Eigenmitteln 
aus Landesprogrammen Drittmittel zur Finanzierung der Projekte beantragt. 
Dies erfolgte auf individuelle Initiative seitens der Zuwendungsempfänger.

 4. Welche Projekte bzw. Maßnahmen wurden unterstützt (bitte eine Über-
sicht über die jeweiligen Träger der Projekte bzw. Maßnahmen, die Höhe 
des Förderbetrages und dessen Anteil an den Gesamtkosten der jeweili-
gen Maßnahme)?

Die als Anlage 1 angefügte Tabelle gibt eine Übersicht über alle Projekte und 
Maßnahmen juristischer Personen bzw. Initiativen und Vereine, die im Rahmen 
„500 LandInitiativen“ gefördert wurden.

 5. Welche sozialen Integrationsarbeiten haben sich in den Projekten als be-
sonders zielführend für die Ansiedlung von Flüchtlingen mit Bleibeper-
spektiven im ländlichen Raum erwiesen, bzw. bei welchen Maßnahmen 
folgte keine Ansiedlung von Flüchtlingen mit Bleibeperspektiven im 
ländlichen Raum?

 7. Mit welchem Erfolg wurde das Ziel der Integration von Flüchtlingen mit 
Bleibeperspektive durch das Programm „500 LandInitiativen“ in Ansied-
lungszahlen, beruflicher Integration und in welchen Regionen erreicht?

Die Fragen 5 und 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Eine Evaluation des Programmes „500 LandInitiativen“ steht noch aus und ist 
in der Planung. Daher ist zum aktuellen Zeitpunkt eine Beantwortung nicht 
möglich.
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 6. In welchen Jahren werden die jeweiligen Einzelprojekte bzw. Maßnah-
men nach Kenntnis der Bundesregierung umgesetzt?

Alle im Rahmen des Programms „500 LandInitiativen“ geförderten Projekte 
wurden in 2017 und 2018 durchgeführt und waren spätestens zum 31. Dezem-
ber 2018 beendet. Zu den Laufzeiten wird auf Anlage 1 verwiesen.

 8. Wurden in den anderen Teilprogrammen des BULE (z. B. Mehrfunktions-
häuser und Regionalität; Soziale Dorfentwicklung; Land.Digital: Land-
KULTUR; Land(auf)Schwung; Unser Dorf hat Zukunft) weitere Projekte 
zur sozialen Flüchtlingsarbeit bzw. Integrationsmaßnahmen für Flüchtlin-
ge gefördert?

Wenn ja, welche Einzelprojekte bzw. Maßnahmen waren dies mit jeweils 
welchem Träger, welcher Höhe des Förderbetrages als welchem Anteil zu 
den Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme, und mit welchem Maßnah-
meziel?

Die als Anlage 2 angefügte Tabelle gibt eine Übersicht über die im Rahmen des 
BULE- (Bundesprogramm Ländliche Entwicklung) Modellvorhabens 
Land(auf)Schwung aus Bundesmitteln finanzierten Projekte.
Die als Anlage 3 angefügte Tabelle gibt eine entsprechende Übersicht über 
sonstige im Rahmen des BULE durch Zuwendungen geförderten Vorhaben.

 9. Beabsichtigt bzw. plant die Bundesregierung in den nächsten Jahren wei-
tere Förderprogramme unter dem Dach der Entwicklung des ländlichen 
Raumes zur Integration von Flüchtlingen bzw. die soziale Integrationsar-
beit für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in ländlichen Regionen?

Wenn ja, in welchen Programmen, und in welcher Höhe?

Im Rahmen des BULE wird derzeit eine Bekanntmachung zur Förderung von 
Forschungsprojekten, z. B. zur Erstellung wissenschaftlicher Studien, geplant, 
die sich dem Thema „Ehrenamt in ländlichen Räumen“ widmen sollen. Es ist 
vorgesehen, dass neben zahlreichen weiteren Aspekten auch die ehrenamtli-
chen Bemühungen zur Integration von Geflüchteten als Gegenstand von For-
schungsarbeiten eingebunden sein sollen.

10. Welches Potenzial sieht die Bundesregierung für die Ansiedlung und be-
rufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt für Flüchtlinge mit Bleibe-
perspektiven im ländlichen Raum?

Zuwanderung kann für ländlich gelegene Städte und Gemeinden eine Wachs-
tumschance darstellen, wenn sie über Arbeitsmarkt-, Wohnraum- und Infra-
strukturkapazitäten verfügen und die Integration gelingt. Das gilt besonders in 
Regionen, wo Fachkräfte fehlen, z. B. im Bereich des Gesundheitswesens. 
§ 12a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes bezweckt die bessere Integration von 
Schutzberechtigten in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland 
und sieht vor, dass anerkannte Schutzsuchende für einen Zeitraum von drei Jah-
ren in dem Bundesland ihren Wohnsitz nehmen müssen, in das sie zur Durch-
führung ihrer Verfahren zugewiesen worden sind. Zudem sieht § 12a Absatz 3 
des Aufenthaltsgesetzes vor, dass zur Förderung der nachhaltigen Integration 
diese Zuweisung auch an einen bestimmten Ort innerhalb eines Bundeslandes 
möglich ist, wenn dadurch die Versorgung mit angemessenem Wohnraum, der 
Erwerb hinreichender mündlicher Deutschkenntnisse und, unter Berücksichti-
gung der örtlichen Lage am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, die Aufnahme ei-
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ner Erwerbstätigkeit erleichtert werden können. Art und Umfang, in dem Kom-
munen in ländlichen Räumen diese Voraussetzungen schaffen und Ausländer-
behörden eine entsprechende Zuweisung aussprechen, wirken sich auf das Po-
tenzial für die Ansiedlung und berufliche Integration von Flüchtlingen mit 
Bleibeperspektive in den ersten Arbeitsmarkt in den ländlichen Räumen aus. 
Die Wohnsitzbindung entfällt u. a. bei Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wö-
chentlich. Soweit die Wohnsitzbindung nach § 12a des Aufenthaltsgesetzes auf-
gehoben wird oder nicht greift, gilt die Freizügigkeit im gesamten Bundesge-
biet.
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